
Satzung des Vereins 

Menschenfreude e.V. 

Gegründet 2018 

§ 1 Name/ Sitz/ Geschä8sjahr 

Der Verein führt den Namen “Menschenfreude e.V.”. 

Er hat seinen Sitz in 53347 AlFer-Gielsdorf. 

Das GeschäFsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

Der Gerichtsstand ist Bonn. 

§ 2 Zweck des Vereins 

Zweck des Vereins ist es, mit finanziellen und SachmiReln bedürFigen Kindern, Jugendlichen 

und Erwachsenen, den Zugang in Bildungseinrichtungen weltweit zu ermöglichen, 

systemaWsch die vorschulische Bildung, die Schul- und Berufsausbildung von bedürFigen 

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auf der Welt zu fördern, sowie die weltweite 

Vernetzung der Lehrerausbildung mit europäischen Bildungseinrichtungen zu verknüpfen, 

durch Austausch, Fortbildung und HospitaWon in Sinne der Förderung von Bildung und 

Erziehung entsprechend § 52(2) Nr.7 AO. 

Der Verein unterstützt außerdem die Gesundheit, die medizinische Versorgung von 

Menschen direkt oder indirekt, und er unterstützt Einrichtungen, die der Bildung dienen. Der 

Satzungszweck wird verwirklicht u.a. durch Instandsetzungsarbeiten von vernachlässigten 

oder zerstörten Bildungseinrichtungen, Gestaltung von Klassenräumen und deren 

AusstaRung mit Lehrmaterialien und Betreuung von Straßen- und Waisenkindern, auch in 

öffentlichen Schulen. Der Verein unterstützt ferner die Beschaffung aktueller didakWscher 

LehrmiRel und hilF mit seinen Möglichkeiten, sich über die Lehrerausbildung beider Länder 

auszutauschen und ggfs. zu ergänzen. Außerdem sammelt und vermiRelt der Verein 

Sachspenden, Hilfsgüter und Kleidung, die den oben genannten Zwecken dienen. Und setzt 

sich generell für humanitäre Einsätze im In- und Ausland ein. Alle nöWgen Transporte werden 

kostengünsWg durchgeführt. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

Der Verein ist gemeinnützig und verfolgt unmiRelbar und ausschließlich die naWonale und 

internaWonale Zusammenarbeit und Entwicklungsförderung. Der Verein ist selbstlos täWg; er 

verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaFliche Zwecke. Die MiRel des Vereins dürfen nur 

für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 



Der Verein verfolgt ausschließlich und unmiRelbar gemeinnützige und mildtäWge Zwecke, im 

Sinne der Abgabenordnung. Die MiRel des Vereins werden ausschließlich zur Förderung der 

in § 2 der Satzung genannten steuerbegünsWgten Zwecke verwendet. Die bedarfsgerechte 

Weiterleitung der MiRel erfolgt durch weisungsgebundene Personen. 

 (i.S.d.§57 Abs. 1 Satz 2 AO) 

Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus MiReln der KörperschaF. Die 

Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Die  

Mitgliederversammlung kann bei Bedarf und unter BerücksichWgung der wirtschaFlichen 

Verhältnisse und der Haushaltslage beschließen, dass Vereins und Organämter entgeltlich 

auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalierten  

Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der KörperschaF fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünsWgt werden. 

Für die Entscheidung über Vertragsbeginn, Vertragsinhalte und Vertragsende ist der Vorstand 

gem. § 26 BGB zuständig. 

Der Vorstand kann bei Bedarf und unter BerücksichWgung der wirtschaFlichen Verhältnisse 

und der Haushaltslage AuFräge über TäWgkeiten für den Verein gegen eine angemessene 

Vergütung oder Honorierung an DriRe vergeben. 

Zur Erledigung der GeschäFsführungsaufgaben und zur Führung der GeschäFsstelle ist der 

Vorstand ermächWgt, im Rahmen der nöWgen Arbeitsbereiche, hauptamtlich BeschäFigte 

anzustellen. 

Die arbeitsrechtliche DirekWonsbefugnis hat der 1. Vorsitzende. 

I m Ü b r i ge n h a b e n d i e M i t g l i e d e r u n d M i ta r b e i te r d e s Ve re i n s e i n e n 

Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die 

TäWgkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, 

Reisekosten, Porto, Telefon und Kopier- und Druckkosten. Die Mitglieder und Mitarbeiter 

haben das Gebot der Sparsamkeit zu beachten. Der Vorstand kann durch Beschluss im 

Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten Aufwandspauschalen festsetzen. Der Anspruch 

auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach seiner 

Entstehung geltend gemacht werden. ErstaRungen werden nur gewährt, wenn die 

Aufwendungen mit prüffähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden. 

Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die von der 

Mitgliederversammlung erlassen und geändert wird. 

Außerdem darf gelten: 

Steuerliche Anerkennung von Spenden durch den Verzicht auf einen zuvor vereinbarten 

Aufwendungsersatz (Aufwandsspende) bzw. einen sonsWgen Anspruch (Rückspende); 

Ergänzung des BMF-Schreibens vom 25. November 2014 (BStBI 2014 I S. 1584) 

§ 4 Vereinsmitgliedscha8 

Mitglieder des Fördervereins kann jede natürlich oder jurisWsche Person werden, die bereit 

ist, Ziele und Zwecke des Vereins zu fördern und zu unterstützen. Über den schriFlich zu 

stellenden Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Die Ablehnung eines 

Aufnahmeantrages bedarf keiner Begründung. Für Minderjährige muss eine schriFliche 

ZusWmmungserklärung des/der gesetzlichen Vertreter(s) vorgelegt werden. 



Die MitgliedschaF des Fördervereins erlischt durch Kündigung, Tod, Ausschluss, Erlöschen 

der Rechtsfähigkeit bei jurisWschen Personen oder Auflösung des Vereins. Die 

Kündigungserklärung ist dem Vorstand schriFlich vorzulegen. 

Ein Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann aus wichWgem Grund durch den 

Vorstand erfolgen. Als wichWger Grund gilt insbesondere vereinsschädigendes Verhalten 

innerhalb und außerhalb des Vereins. Gegen die Ausschlusserklärung des Vorstands kann 

durch schriFlichen Antrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung die 

Mitgliederversammlung angerufen werden. Soweit der Vereinsausschluss durch 

M e h r h e i t s b e s c h l u s s d e r a n w e s e n d e n M i t g l i e d e r b e i d e r a n ste h e n d e n 

Mitgliederversammlung dann bestäWgt wird, ist der Beschluss über den Ausschluss endgülWg. 

§ 5 Beiträge 

Es werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der 

Mitgliederversammlung festgelegt. Der Mitgliedsbeitrag beträgt mind. 30 € pro Kalenderjahr. 

§ 6 Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind 

- die Mitgliederversammlung 

- der Vorstand 

§ 7 Vorstand 

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus der/dem 1. Vorsitzenden und 2. 

Vorsitzenden. Sie vertreten gerichtlich und außergerichtlich. Jedes Vorstandsmitglied ist 

einzeln vertretungsberechWgt. 

§ 8 Aufgaben und Zugehörigkeit des Vorstandes 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem 

anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu den Aufgaben gehören insbesondere: 

- Führung der laufenden GeschäFe 

- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 

Tagesordnung 

- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 

- Erstellung des Jahresberichtes, Vorlage der Jahresplanung und Buchführung 

- Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von Mitgliedern 



§ 9 Wahl des Vorstandes 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder können nur 

Mitglieder des Vereins werden. Die Mitglieder des Vereins werden für die Zeit von 2 Jahren 

gewählt. Ein Vorstandsmitglied bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Bei vorzeiWgem Ausscheiden 

eines Vorstandsmitglieds kann das Vorstandsamt des ausgeschiedenen Mitglieds bis zur 

nächsten Wahl einem anderen Vorstandsmitglied übertragen werden. Mit der Beendigung 

der MitgliedschaF im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied. 

§ 10 Vorstandssitzungen 

Der Vorstand beschließt die Sitzungen, die vom/von Vorsitzenden oder den stellvertretenden 

Vorsitzenden einberufen werden. Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig. Der 

Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens beide Mitglieder anwesend sind oder digital 

miteinander verbunden sind. 

§ 11 Mitgliederversammlung 

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied- auch ein Ehrenmitglied- eine SWmme. Die 

Übertragung der Ausübung des SWmmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zulässig. Die 

Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

- Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands 

- Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Vereinsauflösung 

- Ernennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern 

- weitere Aufgaben, soweit dies aus der Satzung oder nach Gesetz ergibt. 

Mindestens einmal im Jahr, möglichst im 1. Halbjahr, soll eine ordentliche 

Mitgliederversammlung staqinden. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen 

unter Angabe der Tagesordnung durch schriFliche Einladung einberufen. Das 

Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom Vereinsmitglied 

bekanntgegebene Adresse bzw. E-Mail Adresse gerichtet wurde. Die Tagesordnung ist zu 

ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätesten eine Woche vor dem angesetzten Termin 

schriFlich mit Gründen beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung 

bekanntzugeben. 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen kann der Vereinsvorstand einberufen. Der 

Vorstand ist hierzu verpflichtet, wenn ⅓ der Vereinsmitglieder die Einberufung schriFlich 

unter Angabe von Gründen beantragt. 

Die Beschlussfassung der Mitglieder erfolgt in geheimer AbsWmmung, soweit ¼ der 

anwesenden Mitglieder dies beantragt. 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

gülWgen SWmmen gefasst, SWmmenthaltungen bleiben außer Betracht. 

Satzungsänderungen bedürfen einer ¾ Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Hierbei kommt 

es auf die abgegebenen gülWgen SWmmen an. 



§ 12 Protokollierung 

Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu ferWgen, das von dem 

Versammlungsleiter und dem SchriFführer (Protokollführer) zu unterzeichnen ist. 

§ 13 Kassenprüfer 

Die von der Mitgliederversammlung für 2 Jahre gewählten 2 Prüfer überprüfen die 

KassengeschäFe des Vereins auf rechnerische RichWgkeit. Die Kassenprüfung erstreckt sich 

nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand genehmigten Ausgaben. Eine Prüfung hat 

mindestens einmal im Jahr zu erfolgen; über das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung 

zu berichten. Kassenprüfer dürfen keine Vorstandsmitglieder sein. 

§ 14 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit ⅘ Mehrheit 

der sWmmberechWgten Mitglieder herbeizuführen. Im Falle der Auflösung des Vereins oder 

bei Wegfall steuerbegünsWgter Zwecke ist das Vermögen zu übertragen auf den unserer 

PartnerorganisaWon christliches Tabea Hilfswerk e.V., Breniger Str. 38, 53913 SwisRal., der es 

unmiRelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke verwenden soll. 

AlFer, 04.06.2023


